
 
 

Kantonsratsbeschluss 
 Vom 15. Dezember 2010  
 
 
 Nr. VET 158/2010 
 

Einspruch gegen die Änderung der Vollzugsverordnung zum Volksschulgesetz (Veto 
Nr. 237)    
  

Der Kantonsrat beschliesst: 
 
Der Einspruch gegen die Änderung der Vollzugsverordnung zum Volksschulgesetz (Veto Nr. 
237) wird bestätigt. 
 
Einzelheiten im Bereich der Speziellen Förderung sind erst nach Beantwortung zahlreicher offe-
ner Fragen zu regeln. 
Als ein Beispiel von vielen, kann § 49quater Abs. 1 a-d genannt werden. Die Dotation des Pools ba-
siert auf intransparenten Angaben.  
 
 
Im Namen des Kantonsrats 
Hans Abt Fritz Brechbühl 
Präsident Ratssekretär 
 
 

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verteiler 

Departement für Bildung und Kultur 
Amt für Volksschule und Kindergarten 
Vetokontrolle FUE 
Kantonale Finanzkontrolle 
Parlamentsdienste (498/2010)    


